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Anmeldung und Betreuungsvereinbarungen 
 
Unter Anerkennung der folgenden Betreuungsvereinbarungen für die Gebundene Ganztagsklasse 
in der Gemeinde Haar in Trägerschaft des Kreisjugendrings München-Land melde ich mein Kind / 
melden wir unser Kind  
 
 für die Gebundene Ganztagsklasse  
  an der Grundschule am Jagdfeldring an. 
  an der St. Konrad-Grundschule an. 
 

 Darüber hinaus buche ich / buchen wir das Zusatzangebot „Erweiterte Betreuung“ zu den  
Bedingungen der folgenden Betreuungsvereinbarungen. 

 
Bitte füllen Sie das Dokument in lesbarer Schrift aus. 
 
NAME, Vorname  
des Kindes: 

 
 

Geschlecht des Kindes:   weiblich                männlich  

Geburtsdatum des Kindes:  
 

 
 
NAME, Vorname der Mutter: 
 

NAME, Vorname des Vaters: 
 
 

Anschrift: 
 
 
 
 
 
  Das Kind lebt hier 

Anschrift (falls abweichend von Mutter): 
 
 
 
 
 
  Das Kind lebt hier 

Telefon: 
 

Telefon: 
 

E-Mail: 
 

E-Mail: 

 
Die Mitarbeiter des Kreisjugendrings München-Land gehen im Regelfall davon aus, dass die Eltern das 
gemeinsame Sorgerecht besitzen, sich über die schulischen Angelegenheiten austauschen und dass der 
Elternteil, der im Kontakt mit der Schule steht, vom anderen Elternteil bevollmächtigt ist. Besteht ein 
alleiniges Sorgerecht, so ist dies dem Kreisjugendring durch Vorlage der gerichtlichen Entscheidung 
nachzuweisen. 
 
 
_______________________________________ 
Ort / Datum     
 
 
_______________________________________ _______________________________________ 
Unterschrift der Mutter Unterschrift des Vaters 
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Betreuungsvereinbarungen 
 
1. Aufnahmekriterien und Anmeldung 
Die Aufnahme in die Gebundene Ganztagsklasse setzt die Anmeldung durch die Eltern oder einen Personensorgeberechtigten voraus. Der 
Anmeldende ist verpflichtet, bei der Anmeldung die erforderlichen Angaben zur Person des aufzunehmenden Schülers und des 
Personensorgeberechtigten wahrheitsgemäß zu machen. Grundsätzlich aufgenommen werden Schülerinnen und Schüler der jeweils 
zugeordneten Grundschule in der Gemeinde (Sprengelschule). Die Aufnahme in die Gebundene Ganztagsklasse erfolgt nach Maßgabe der 
verfügbaren Plätze, die Auswahl der Schüler_innen obliegt der Schulleitung. Die Anmeldung ist verpflichtend.  
 
2. Unterrichtszeiten 
Die Gebundene Ganztagsklasse umfasst die Unterrichtszeiten Mo-Do 08:00-16:00 Uhr, Fr 08:00-11:15 Uhr. Während dieser Zeiten besteht 
Schulpflicht, eine flexible Abholung ist in dieser Zeit nicht möglich.  
 
3. Zusatzangebot „Erweiterte Betreuung“   
Das Zusatzangebot „Erweiterte Betreuung“ ist nur im Zusammenhang mit der Gebundenen Ganztagsklasse verpflichtend buchbar. Es 
beinhaltet die Ferienbetreuung und die Betreuung über die Unterrichtszeiten hinaus. Während der Schulzeit umfasst es die Zeiten Mo-Do 
16:00-17:00 Uhr, Fr 11:15-16:00 Uhr. Die Abholung während dieser Betreuungszeiten kann wie folgt gestaltet werden:  
• Mo-Do zwischen 16:00 und 17:00 Uhr gleitend,  
• Fr um 11:15 Uhr nach Unterrichtsschluss, um 12:15 Uhr nach dem Mittagessen und zwischen 14:15 und 16:00 Uhr gleitend. 
Die Ferienbetreuung wird an 7 Wochen im Jahr angeboten. Die verbindliche Anmeldung erfolgt im September für das ganze Jahr. Die 
Ferienbetreuungszeit umfasst 8:00-16:00 Uhr.  
 
4. Beiträge und Zahlungsmodus 
Für die Gebundene Ganztagsklasse wird eine Essenpauschale von 65,- € erhoben. Bei Buchung des Zusatzangebotes „Erweiterte 
Betreuung“ wird eine Essenspauschale von 80.- € erhoben. Die Beiträge werden 11 Monate/Jahr jeweils am 8. des Folgemonats abgebucht. 
Zusätzlich berechnen wir für das Zusatzangebot „Erweiterte Betreuung“ eine Betreuungspauschale von 105,- €, diese wird 12 Monate/Jahr 
ebenfalls am 8. des Folgemonats abgebucht. Für jede gebuchte Woche in der Ferienbetreuung wird eine Essenspauschale von 20,- € 
berechnet. Eine Einzugsermächtigung liegt dieser Anmeldung bei. Die Beiträge werden jährlich der Inflation angepasst. Bei Nichtzahlung hat 
der Träger die Berechtigung unverzüglich und ohne Zahlungserinnerung ein Mahnverfahren einzuleiten. Eine Kostenübernahme durch das 
Landratsamt ist möglich, sofern die Bedingungen hierfür erfüllt sind. Informationen erhalten Sie u.a. im Internet (http://www.landkreis-
muenchen.de/).   
 
5. Teilnahme am Mittagstisch 
Für den Mittagstisch nutzt die Gebundene Ganztagsklasse die Mensa. Es kann zwischen Vollkost und vegetarischer Kost gewählt werden. 
Zusätzlich wird Obst und Gemüse angeboten. Die Teilnahme am Mittagstisch ist Bestandteil des Konzeptes und somit verpflichtend. Bitte 
geben Sie Unverträglichkeiten und Allergien auf Seite 3 an. 
 
6. Unfallversicherung 
Für die Schüler_innen der Gebundenen Ganztagsklasse besteht gesetzlicher Unfallversicherungsschutz, der auch den Schulweg und 
Veranstaltungen im Rahmen der Gebundenen Ganztagsklasse außerhalb der Einrichtung umfasst. Die Personensorgeberechtigten haben 
Unfälle auf dem Schulweg unverzüglich zu melden.  
 
7. Aufsicht und Haftung 
Die Personensorgeberechtigten müssen dafür Sorge tragen, dass ihr Kind rechtzeitig zur Schule gebracht und auch entsprechend abgeholt 
wird. Die Aufsichtspflicht für den Schulweg und außerhalb der vereinbarten Betreuungszeiten obliegt ausschließlich den 
Personensorgeberechtigten. Mit schriftlicher Einverständniserklärung der Personensorgeberechtigten können Kinder nach Ende der 
vereinbarten Betreuungszeit selbstständig nach Hause gehen. 
Die Gebundene Ganztagsklasse ist eine schulische Veranstaltung und liegt damit im Geltungsbereich der entsprechenden schulrechtlichen 
Bestimmungen. Die Schülerinnen und Schüler unterliegen Mo-Do 07:45-16:00 Uhr und Fr 07:45-11.15 Uhr der Aufsichtspflicht der 
Schulleitung und der Lehrkräfte. Die Aufsichtspflicht kann im Auftrag der Schulleitung auch in dieser Zeit durch geeignetes Personal des 
Kreisjugendringes München-Land wahrgenommen werden. Die Verantwortung der Schule für die Erfüllung der Aufsichtspflicht bleibt davon 
unberührt.  
 
In der Zeit von Mo-Do 16:00-17:00 Uhr, Fr 11.15 -16:00 Uhr und in den Ferienbetreuungszeiten geht die Aufsichtspflicht auf den 
Kreisjugendring München-Land über. Für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Gebundenen Ganztagsklasse entstehen, 
haftet der Kreisjugendring München-Land nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Der Kreisjugendring München-Land haftet nur 
dann für Schäden, die sich aus der Benutzung ergeben, wenn einer Person, deren sich der Kreisjugendring München-Land zur Erfüllung 
seiner Verpflichtung bedient, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Insbesondere haftet der Kreisjugendring München-Land nicht 
für Schäden, die durch Dritte zugefügt werden. 
 
8. Krankheit 
Schüler_innen, die erkrankt sind, dürfen die Gebundene Ganztagsklasse während der Dauer einer Erkrankung nicht besuchen. 
Erkrankungen sind der Schule und den Mitarbeitern der Gebundenen Ganztagsklasse unverzüglich mitzuteilen; die voraussichtliche Dauer 
der Erkrankung soll angegeben werden. Bei ansteckenden Krankheiten gelten die Regelungen des § 34 Abs. 5 Satz 2 
Infektionsschutzgesetz. Bitte beachten Sie die entsprechende Belehrung. 
 
9. Aufhebung der Betreuungsvereinbarung durch ein Personensorgeberechtigten 
Die Betreuungsvereinbarung wird jährlich vom 1. September bis 31. August abgeschlossen. Der Vertrag verlängert sich stillschweigend  um 
ein weiteres Jahr, wenn nicht zum 01.04. des jeweiligen Schuljahres in schriftlicher Form gekündigt wird. Mit dem Übertritt an eine 
weiterführende Schule endet die Betreuungsvereinbarung automatisch. Während des Jahres kann die Betreuungsvereinbarung nur durch 
einen triftigen Grund (z.B. Schulwechsel) in schriftlicher Form durch die Personensorgeberechtigten aufgehoben werden.  
 
10. Aufhebung der Betreuungsvereinbarung durch den Träger 
Die Betreuungsvereinbarung kann durch den Träger aufgehoben werden, wenn ein_e Schüler_in den ordnungsgemäßen Betrieb der 
Gebundenen Ganztagsklasse gefährdet. Dies wird gemeinsam durch die Schule und den Kreisjugendring München-Land entschieden. Ein 
Wechsel in eine Regelklasse wird sichergestellt. 
 
11. Datenschutz 
Die persönlichen Daten der Kinder und Personensorgeberechtigten werden elektronisch für den Zeitraum des Vertrages gespeichert und für 
Informationszwecke verwendet. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben und nach der Vertragslaufzeit gelöscht. 
 
12. Zusammenarbeit 
Eine gute und für die Bedürfnisse der Schüler_innen befriedigende Betreuung hängt auch von der verständnisvollen und interessierten 
Zusammenarbeit und Mitwirkung der Schüler_innen und der Personensorgeberechtigten ab. Daher begrüßen wir Wünsche und Vorschläge, 
Lob und Kritik. Nach telefonischer Absprache können Beratungs- und Informationsgespräche vereinbart werden.  
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Ergänzende Stammdaten 
Bitte leserlich und vollständig ausfüllen! 
 
Name des Kindes:  
 
 
 
Im Notfall zu verständigen und abholberechtigt: 
 
Name:   Telefon-Nummern: 

 
 

Name:   Telefon-Nummern: 
 
 

Name:   Telefon-Nummern: 
 
 

Name:   Telefon-Nummern: 
 
 

Name:   Telefon-Nummern: 
 
 

 
Abholung 
Mein Kind darf um 17:00 Uhr alleine gehen.  Ja           Nein  

 
Mein Kind darf vor 17:00 Uhr alleine gehen. 

 
 Ja           Nein 

  Sie/Er darf ab __________ Uhr gehen. 
 

 
Erlaubnis für Aktivitäten 
Mein Kind darf im Rahmen der Gebundenen Ganztagsklasse an Aktivitäten 
außerhalb der Einrichtung auch ohne vorherige Ankündigung teilnehmen, z.B. 
dem Besuch eines Spielplatzes. 

 Ja           Nein  

 
Ernährung, Allergien / Unverträglichkeiten, Medikamente  
Mein Kind ist Vegetarier/in  Ja           Nein 

Mein Kind darf Schweinfleisch essen  Ja           Nein 

Mein Kind leidet an folgenden Krankheiten, Allergien und 
Unverträglichkeiten 

 
 
 
 

Mein Kind nimmt regelmäßig folgende Medikamente  
(Bitte ärztliche Bescheinigung beilegen und mit den päd. Fachkräften 
in Kontakt treten.) 

 
 

 
Bitte wenden 

 



Stand 28.03.2017 4 

Fotoerlaubnis 
Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass mein/unser Kind im 
Rahmen von außerunterrichtlichen Angeboten durch den Kreisjugendring 
München-Land im gebundenen Ganztag fotografiert werden darf.  

 Ja           Nein  

Mein/Unser Kind darf ohne namentliche Nennung im Bild in Veröffentlichungen 
des Kreisjugendrings München-Land  (z.B. Gemeindeblatt) erscheinen.  Ja           Nein  

Mein/Unser Kind darf ohne namentliche Nennung im Bild auf anderen Medien 
des Kreisjugendrings München-Land (z.B. Präsentationen, Flyern, Plakaten 
usw.) erscheinen. 

 Ja           Nein  

 
 
 
_______________________________________ ________________________________________ 
Ort / Datum  Unterschrift eines Personensorgeberechtigten  
 
 


